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Kernwaffenstaaten alle Staaten auf, den Prozess der nuklea-
ren Abrüstung zu unterstützen und sich für die völlige Besei-
tigung aller Kernwaffen einzusetzen;

7. begrüßt, dass auf der Zweiten Konferenz der Ver-
trags- und Unterzeichnerstaaten von Verträgen über die
Schaffung kernwaffenfreier Zonen und der Mongolei, auf der
die Staaten auf ihre Absicht hinwiesen, die Zusammenarbeit
zwischen den kernwaffenfreien Zonen zu fördern, um die
Grundsätze und Ziele der Verträge vollständig umzusetzen
und in Bereichen von gemeinsamem Interesse relevante Ideen
und bewährte Praktiken auszutauschen, Fortschritte in Rich-
tung auf eine verstärkte Zusammenarbeit innerhalb der Zonen
und zwischen ihnen erzielt wurden;

8. beglückwünscht die Vertrags- und Unterzeichner-
staaten der Verträge von Tlatelolco, Rarotonga, Bangkok und
Pelindaba sowie des Vertrags über Zentralasien und die Mon-
golei zu ihren Bemühungen um die Erreichung der in diesen
Verträgen angestrebten gemeinsamen Ziele und um die För-
derung des kernwaffenfreien Status der südlichen Hemisphä-
re und der angrenzenden Gebiete und fordert sie auf, weitere
Möglichkeiten der Zusammenarbeit untereinander und zwi-
schen ihren Vertragsorganen zu erkunden und wahrzuneh-
men;

9. legt den für die Verträge über kernwaffenfreie Zo-
nen zuständigen Behörden nahe, den Vertrags- und Unter-
zeichnerstaaten dieser Verträge behilflich zu sein, um die
Verwirklichung der Ziele zu erleichtern;

10. beschließt, den Punkt „Kernwaffenfreie südliche
Hemisphäre und angrenzende Gebiete“ in die vorläufige Ta-
gesordnung ihrer siebenundsechzigsten Tagung aufzuneh-
men.

RESOLUTION 65/59

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 8. Dezember 2010, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 173 Stimmen bei 5 Ge-
genstimmen und 5 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/65/410, Ziff. 88)126:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra,
Angola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argen-
tinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Baha-
mas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize,
Benin, Bolivien (Plurinationaler Staat), Bosnien und Herzegowina,
Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Fa-
so, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokra-
tische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Laos,
Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea,
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Estland, Fidschi, Finnland, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana,
Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau,
Guyana, Haiti, Honduras, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Re-
publik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien,
Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar,
Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba,
Kuwait, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar,
Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Marshallin-
seln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Montenegro, Mo-
sambik, Myanmar, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande,
Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Panama, Papua-
Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Repu-
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fensivwaffen geschlossen und unterzeichnet worden ist und
dass sich seine Unterzeichner, die Russische Föderation und
die Vereinigten Staaten von Amerika, verpflichtet haben, sein
baldiges Inkrafttreten und seine vollständige Durchführung
anzustreben, gleichzeitig feststellend, dass die Überprüfungs-
konferenz im Jahr 2010 beiden Staaten nahelegte, die Gesprä-
che über Folgemaßnahmen fortzusetzen, um noch einschnei-
dendere Reduzierungen ihrer Kernwaffenbestände zu errei-
chen, und betonend, dass alle Kernwaffenstaaten wirksame
Maßnahmen zur nuklearen Abrüstung ergreifen müssen, die
mit den Grundprinzipien der Transparenz, der Verifikation
und der Unumkehrbarkeit im Einklang stehen,

ferner unter Begrüßung des Abkommens zwischen der
Russischen Föderation und den Vereinigten Staaten von
Amerika betreffend den Umgang mit und die Entsorgung von
als nicht mehr für Verteidigungszwecke benötigt erklärtem
Plutonium und der von ihnen eingegangenen Verpflichtung,
rechtsverbindliche Vereinbarungen mit der Internationalen
Atomenergie-Organisation zur Durchführung von Verifika-
tionsmaßnahmen zu treffen,

daran erinnernd, dass die Überprüfungskonferenz im
Jahr 2010 bekräftigte und anerkannte, dass die vollständige
Beseitigung der Kernwaffen die einzige absolute Garantie ge-
gen den Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von Kern-
waffen bietet und dass die Nichtkernwaffenstaaten ein be-
rechtigtes Interesse daran haben, von den Kernwaffenstaaten
eindeutige und rechtsverbindliche Sicherheitsgarantien zu er-
halten,

1. begrüßt, dass die Konferenz der Vertragsparteien
im Jahr 2010 zur Überprüfung des Vertrags über die Nicht-
verbreitung von Kernwaffen ein sachbezogenes Schlussdoku-
ment mit Schlussfolgerungen und Empfehlungen für Folge-
maßnahmen in Bezug auf die nukleare Abrüstung, die nuklea-
re Nichtverbreitung, die friedliche Nutzung der Kernenergie
und den Nahen Osten, insbesondere die Durchführung der
Resolution von 1995 über den Nahen Osten, verabschiedet
hat131
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eingegangenen Verpflichtungen voll zu erfüllen und nichts zu
tun, was diesen beiden Anliegen abträglich sein oder zu ei-
nem neuen nuklearen Wettrüsten führen könnte;

12. fordert alle Vertragsstaaten erneut auf, alles daran-
zusetzen, die Universalität des Vertrags über die Nichtver-
breitung von Kernwaffen herbeizuführen, und fordert in die-
ser Hinsicht Indien, Israel und Pakistan nachdrücklich auf,
dem Vertrag unverzüglich und bedingungslos als Nichtkern-
waffenstaaten beizutreten;

13. fordert die Demokratische Volksrepublik Korea
nachdrücklich auf, die Verpflichtungen aus den Sechs-Partei-
en-Gesprächen zu erfüllen, namentlich die in der Gemeinsa-
men Erklärung vom September 2005 enthaltenen Verpflich-
tungen, alle Kernwaffen und bestehenden Nuklearprogramme
aufzugeben und dem Vertrag über die Nichtverbreitung von
Kernwaffen rasch wieder beizutreten und das Sicherungsab-
kommen der Internationalen Atomenergie-Organisation ein-
zuhalten, um die Entnuklearisierung der koreanischen Halb-
insel auf friedliche Weise herbeizuführen, und bekräftigt ihre
nachdrückliche Unterstützung für die Sechs-Parteien-Gesprä-
che;

14. beschließt, den Punkt „Auf dem Weg zu einer
kernwaffenfreien Welt: Beschleunigte Erfüllung der Ver-
pflichtungen auf dem Gebiet der nuklearen Abrüstung“ in die
vorläufige Tagesordnung ihrer sechsundsechzigsten Tagung
aufzunehmen und die Durchführung dieser Resolution auf der
genannten Tagung zu überprüfen.

RESOLUTION 65/60

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 8. Dezember 2010, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 121 Stimmen bei 49 Ge-
genstimmen und 14 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/65/410, Ziff. 88)133:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und
Barbuda, Arabische Republik Syrien, Äthiopien, Bahamas, Bah-
rain, Bangladesch, Barbados, Belize, Bhutan, Bolivien (Plurinatio-
naler Staat), Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Fa-
so, Chile, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Demokratische Republik
Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Demokratische
Volksrepublik Laos, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecua-
dor, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Gambia, Ghana, Grena-
da, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Hondu-
ras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Jamaika,
Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasach-
stan, Katar, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait,
Lesotho, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Ma-
dagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Maureta-
nien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Nepal,
Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neu-

guinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Ruanda, Salomonen, Sam-
bia, Samoa, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Senegal,
Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Somalia, Sri Lan-
ka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen,
Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Thailand, Timor-Leste,
Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tunesien, Turkmenistan, Tu-
valu, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Re-
publik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansa-
nia, Vietnam, Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien




